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Aufgabenkritik: Überprüfung der städtischen Gremien- und Verwaltungsbeiratsstruktu-

ren 

 

Satzung zur Änderung der Satzung für die Stadtratskommission zur Gleichstellung von 

Frauen der Landeshauptstadt München 

 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 17871 

 

 

 

 

Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 15.10.2025 (VB) 

Öffentliche Sitzung 

 

 

I. Vortrag des Referenten 

 

Der Verwaltungs- und Personalausschuss vom 24.09.2025 hat die Behandlung und Be-

schlussfassung in die heutige Sitzung des Verwaltungs- und Personalausschusses ver-

tagt. 

 

 

 

II. Antrag 

 

1. Die Referate und Eigenbetriebe werden beauftragt, die in der eigenen Geschäftsfüh-

rung betriebenen Gremien zu optimieren. Bei Vorschlägen zur Abschaffung von Gre-

mien, deren Einrichtung vom Stadtrat beschlossen wurde, ist eine Beschlussvorlage 

möglichst bis Ende 2025 in den Stadtrat einzubringen. 

2. Die AG Städtepartnerschaft wird zum Ende dieser Wahlperiode aufgelöst, die umfas-

sende Einbindung und Information des Stadtrats zu den bisherigen Themen erfolgt 

durch die Stadtrats-Kommission Europa. 

3. Auf die Einführung eines Beirats Öffentlichkeitsbeteiligung wird verzichtet. 

4. Die Satzung zur Änderung der Satzung für die Stadtratskommission zur Gleichstel-

lung von Frauen der Landeshauptstadt München wird gemäß Anlage 1 beschlossen. 

5. Der in Nr. 4.3.2 des Vortrags des Referenten vorgeschlagenen Änderung der Mitglie-

derstruktur und des Besetzungsverfahrens des Runden Tischs zur Gleichstellung von 

LGBTIQ* ab der Berufung zu Beginn der Wahlperiode 2026-2032 wird zugestimmt. 
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6. Die Verwaltungsbeiratsgebiete werden mit Wirkung vom 01.05.2026 um die Verwal-

tungsbeiratsgebiete für die einzelnen Schulgebäude (Anlage 3) und Kinder- und Frei-

zeitstätten (Anlage 4) reduziert. Auf eine Entsendung von ehrenamtlichen Stadtrats-

mitgliedern in die Berufsschulbeiräte (Anlage 5) wird künftig verzichtet. 

7. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 

 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollver-

sammlung des Stadtrates. 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

 

 

Der / Die Vorsitzende Der Referent 

Ober-/Bürgermeister/-in 

ea. Stadtrat / ea. Stadträtin 

Dieter Reiter 

Oberbürgermeister 

 

 

 

IV. Abdruck von I. - III. 

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP) 

 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

z. K. 

 

V. Wv. Direktorium D-I-ZV-SG1 

 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 

wird bestätigt. 

 

1. An das Baureferat 

An das Gesundheitsreferat 

An das IT-Referat 

An das Kommunalreferat 

An das Kreisverwaltungsreferat 

An das Kulturreferat 
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An das Mobilitätsreferat 

An das Personal- und Organisationsreferat 

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft 

An das Referat für Bildung und Sport 

An das Referat für Klima- und Umweltschutz 

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

An das Sozialreferat 

An die Stadtkämmerei 

An die Gleichstellungsstelle für Frauen 

An die Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* 

 

z. K. 

 

Am 


